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derlich. Wäre der errechnete Prozentsatz nicht durch
zehn teilbar, so ist er auf die nächsthöhere, durch zehn
teilbare Zahl aufzurunden.

8. Für die Beschlußfassung und Vorlage an die
Landesregierung gelten die Bestimmungen der Ge¬
meindeordnung und des Gesetzes vom 3. Jänner
1923, L.-G.- u. V.-Bl. Nr. 21, betreffend die Regelung
der Gemeindezuschläge zu den Realsteuern.

9. Werden im Voranschläge die Natural¬
leistungen (Hand- und Zugdienste sowie Armenein¬
lage) im entsprechenden Werte eingestellt, so ist diese
Wertung folgerichtig auch in der Rechnung durch¬
zuführen, da ja durch diese Wertung im Voranschläge
der Abgang sich erhöht, der sich ziffernmäßig wieder
in den Umlagen auswirkt. Diese Wertung muß sonach
in der Rechnung (am Schlüsse) als Straßen-, bzw.
Armenauslage in Ausgabe und als Umlage in Emp¬
fang kommen. Jedoch muß im Voranschläge ersichtlich
sein, wie hoch das Prozentausmaß an Umlage für
die „übrigen" Gemeindeerfordernisse ist.

10. Mit der schätzungsweise« Einstellung der
Auslagen für die Armeneinlage und Hand- und Zug¬
dienste soll möglichst bald Schluß gemacht werden.

Dies deshalb, weil hiedurch der Gemeinde Ge¬
legenheit geboten ist, entweder sehr kleine Umlage¬
prozente oder sehr große herauszubringen, je nach¬
dem die Schätzung der Leistungen hoch oder niedrig
vorgenommen wird.
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